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Soziale Dienste in Europa

Ihr Beitrag zur Daseinsvorsorge und zum Sozialschutz in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Soziale Dienste sind unverzichtbare Elemente des Sozialschutzes und der sozialen Sicherheit in Europa. Sie gehören zu den bewährten Strukturen und Institutionen der Daseinsvorsorge der Mitgliedstaaten, die besondere dem Gemeinwohl verpflichtete Aufgaben wahrnehmen.

Kinder, Jugendliche, Familien, ältere Menschen sowie Menschen in besonderen Lebenslagen bedürfen in besonderer Weise der sozialen Dienste. Sie haben eine erhebliche Bedeutung für die individuelle Lebensgestaltung von breiten Bevölkerungsschichten und für die Produktivität und Lebensqualität einer modernen Gesellschaft.

Soziale Dienste sind tragende Säulen der Sozialleistungssystem der europäischen Sozialstaaten. Sie dienen zugleich der Rechtsverwirklichung im Sozialstaat. Sie werden von einer Vielzahl kommunale Träger, Sozialorganisationen und Verbänden, deren Zusammenarbeit im Vertrag der Europäischen Union bereits gewürdigt wurde, erbracht und sind unterschiedlich organisiert. Soziale Dienste beschäftigen qualifiziertes Personal und halten damit fachliche Kompetenz vor. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozialer Dienste erbringen ihre soziale Dienstleistung in einer konkreten Lebenssituation für Mitglieder aller Bevölkerungs- und Problemgruppen unserer Gesellschaften. Unverzichtbarer Bestandteil dieser sozialer Dienste ist das freiwillige Engagement einer Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern.

Vielfältige Veränderungen wie der demografische Umbruch, der sozio-strukturelle Wandel von Lebensverhältnissen und -formen, die Modernisierung der Geschlechterrollen, der Wertewandel sowie veränderte ökonomische und fiskalische Rahmenbedingungen beinhalten tiefgreifende Herausforderungen für soziale Dienste. Sie können Rückwirkungen haben auf den Gesetzgeber, die Verwaltungen ebenso wie auf die Träger der Kosten sozialer Dienste, die Organisation der Dienste und ihrer Träger, die erforderliche Professionalität und die konkrete soziale Dienstleistung selbst.

Die sozialen Dienste sind im wesentlichen lokal und regional verortet und fallen in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten bzw. ihrer Gebietskörperschaften. Die Mitgliedstaaten verfügen über ein dichtes historisch gewachsenes System sozialer Dienste, die erheblich zur sozialen Entwicklung beigetragen haben. Sie leisten aber auch einen unverzichtbaren Beitrag zur Erfüllung der in Artikel 2 und 3 EGV genannten Ziele und Aufgaben der Europäischen Union, denen alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, wie ein hohes Maß an sozialem Schutz, Gleichstellung von Männern und Frauen, Hebung der Lebenshaltung und Lebensqualität sowie wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt. Soziale Dienste sind vornehmlich Gegenstand nationaler Politik. Darüber hinaus sind sie direkt oder indirekt von einer Reihe von Unionspolitiken in anderen Zuständigkeitsfeldern betroffen.

Die in allen Mitgliedstaaten bestehenden Herausforderungen sowie die verstärkte Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten im Bereich Soziales nach den Europäischen Räten von Lissabon und Feira machen eine Aufnahme des Themas der sozialen Dienste als eigenständiges Element des Sozialschutzes in die europäische Debatte erforderlich. Soziale Dienste sind nicht nur von herausragender sozialpolitischer und volkswirtschaftlicher Bedeutung, sondern spielen auch für die Umsetzung der Beschäftigungspolitik und die Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung auf lokaler Ebene eine wichtige Rolle.

Wir müssen gemeinsam überlegen, welche Politik die Mitgliedstaaten ergreifen können, um die Bedeutung der Dienste und der sie erbringenden Träger gerecht zu werden und diese Herausforderungen gemeinsam mit allen Akteuren zu bewältigen.

Die Mitgliedstaaten sollen Politiken aus- und aufbauen, die:

· auch in Zukunft gewährleisten können, dass die Mitgliedstaaten über ein flächendeckendes Netz qualitativ hochwertiger und für alle Menschen zugänglicher Angebote sozialer Dienste verfügen.

· weiterhin ein plurales Angebot an kommunalen und freigemeinnützigen Trägern sicherstellen bzw. ausbauen, das den hilfesuchenden Menschen eine größtmögliche Wahlfreiheit lässt. Der Rolle und Bedeutung von nichtstaatlichen Organisationen sollte hier besondere Bedeutung zukommen.

· eine partnerschaftliche Zusammenarbeit der nichtstaatlichen und staatlichen Organisationen auf- und ausbauen.

· den Meinungs- und Informationsaustausch über Fragen der qualitätsorientierten Weiterentwicklung effizienter und effektiver Angebote zwischen allen Akteuren fördern. Dies sollte unter Beteiligung der Empfänger der sozialen Dienstleistung und unter Berücksichtigung ihrer Bedarfe und Bedürfnisse geschehen. Einer stärkeren Beteiligung der Empfänger sozialer Dienstleistungen kommt besondere Bedeutung zu.

· die Schaffung eines integrierten Angebotes an sozialen Diensten anzustreben.

· die Bereitstellung von ausreichender Informationen für die Nutzerinnen und Nutzer der sozialen Dienste sicherstellen.

· den fachlichen Diskurs der Betreiber zu Fragen der Planung und des Aufbaus sowie die Modernisierung der Dienste fördern.

· die Rahmenbedingungen der Träger sozialer Dienste regelmäßig überprüfen und wenn notwendig verbessern.

· der besonderen Situation der sozialen Nichtregierungsorganisationen Rechnung tragen, die neben der Bereitstellung sozialer Dienste vielfältige und unverzichtbare Funktionen in der Zivilgesellschaft erfüllen.

· die Forschung und wissenschaftliche Zusammenarbeit auf diesem Gebiet verstärkt fördern.

· die Bereitstellung ausreichenden Zahlenmaterials gewährleisten.

Es sollten Leitlinien und Ziele für die politische Diskussion und als Grundlage für die Entwicklung angemessener Politiken in der Europäischen Union unter Führung der Europäischen Kommission diskutiert und vereinbart werden, die entsprechende Maßnahmen einschließen. Diese sollten sich an den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten orientieren, aber gleichwohl neue Perspektiven grenzüberschreitender Kooperation und der Umsetzung gemeinschaftlicher sozialer Rechte eröffnen. Die Umsetzung der Maßnahmen ist in erster Linie eine Aufgabe der Mitgliedstaaten.

